






















































































Georg Fischer GmbH
Claudia Gramlich
Daimlerstraße 6
D – 73095 Albershausen

Firma:

Ansprechpartner:

Funktion/Abteilung:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Rohrleitungssysteme für die Industrie

Adding Quality to People´s Lives

FAX-Anforderung 07161/302-259      Doppelrohr-PL 2011

Ja, wir interessieren uns für:

� Preisliste „Schweißbare Kunststoffe – PP, PE, PVDF mit Automatik“

� Preisliste „Klebbare Kunststoffe – PVC-U, PVC-C, ABS mit Automatik“

� Preisliste „Versorgungssysteme für die Wasser- und Gasversorgung 
 und Industrieanwendungen“

� Preisliste „Maschinen und Werkzeuge“   

� Preisliste + Technische Information „Doppelrohrsystem“ 

� Preisliste „COOL-FIT“  

� Preisliste „Edelstahl-Rohrkupplungen“

� Preisliste „Haustechnik – iFIT und INSTAFLEX®“

� Service-CD-ROM Industrie + Versorgungssysteme
 mit Artikelstamm- und Preisdaten, Preislisten im PDF-Format 
  

� Online Kundenzeitschrift „DIE GUTE VERBINDUNG“

� Seminarbroschüre

� Sonstige Wünsche

Georg Fischer GmbH
Claudia Gramlich
Daimlerstraße 6
D – 73095 Albershausen

Firma:

Ansprechpartner:

Funktion/Abteilung:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Rohrleitungssysteme für die Industrie

Adding Quality to People´s Lives

FAX-Anforderung 07161/302-259      Doppelrohr-PL 2011

Ja, wir interessieren uns für:

� Preisliste „Schweißbare Kunststoffe – PP, PE, PVDF mit Automatik“

� Preisliste „Klebbare Kunststoffe – PVC-U, PVC-C, ABS mit Automatik“

� Preisliste „Versorgungssysteme für die Wasser- und Gasversorgung 
 und Industrieanwendungen“

� Preisliste „Maschinen und Werkzeuge“   

� Preisliste + Technische Information „Doppelrohrsystem“ 

� Preisliste „COOL-FIT“  

� Preisliste „Edelstahl-Rohrkupplungen“

� Preisliste „Haustechnik – iFIT und INSTAFLEX®“

� Service-CD-ROM Industrie + Versorgungssysteme
 mit Artikelstamm- und Preisdaten, Preislisten im PDF-Format 
  

� Online Kundenzeitschrift „DIE GUTE VERBINDUNG“

� Seminarbroschüre

� Sonstige Wünsche

Lieferprogramm

Preis-

Georg Fischer GmbH
Claudia Gramlich
Daimlerstraße 6
D – 73095 Albershausen

Firma:

Ansprechpartner:

Funktion/Abteilung:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Rohrleitungssysteme für die Industrie

Adding Quality to People´s Lives

FAX-Anforderung 07161/302-259      Doppelrohr-PL 2011

Ja, wir interessieren uns für:

� Preisliste „Schweißbare Kunststoffe – PP, PE, PVDF mit Automatik“

� Preisliste „Klebbare Kunststoffe – PVC-U, PVC-C, ABS mit Automatik“

� Preisliste „Versorgungssysteme für die Wasser- und Gasversorgung 
 und Industrieanwendungen“

� Preisliste „Maschinen und Werkzeuge“   

� Preisliste + Technische Information „Doppelrohrsystem“ 

� Preisliste „COOL-FIT“  

� Preisliste „Edelstahl-Rohrkupplungen“

� Preisliste „Haustechnik – iFIT und INSTAFLEX®“

� Service-CD-ROM Industrie + Versorgungssysteme
 mit Artikelstamm- und Preisdaten, Preislisten im PDF-Format 
  

� Online Kundenzeitschrift „DIE GUTE VERBINDUNG“

� Seminarbroschüre

� Sonstige Wünsche

Georg Fischer GmbH
Claudia Gramlich
Daimlerstraße 6
D – 73095 Albershausen

Firma:

Ansprechpartner:

Funktion/Abteilung:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Rohrleitungssysteme für die Industrie

Adding Quality to People´s Lives

FAX-Anforderung 07161/302-259      Doppelrohr-PL 2011

Ja, wir interessieren uns für:

� Preisliste „Schweißbare Kunststoffe – PP, PE, PVDF mit Automatik“

� Preisliste „Klebbare Kunststoffe – PVC-U, PVC-C, ABS mit Automatik“

� Preisliste „Versorgungssysteme für die Wasser- und Gasversorgung 
 und Industrieanwendungen“

� Preisliste „Maschinen und Werkzeuge“   

� Preisliste + Technische Information „Doppelrohrsystem“ 

� Preisliste „COOL-FIT“  

� Preisliste „Edelstahl-Rohrkupplungen“

� Preisliste „Haustechnik – iFIT und INSTAFLEX®“

� Service-CD-ROM Industrie + Versorgungssysteme
 mit Artikelstamm- und Preisdaten, Preislisten im PDF-Format 
  

� Online Kundenzeitschrift „DIE GUTE VERBINDUNG“

� Seminarbroschüre

� Sonstige Wünsche

Georg Fischer GmbH
Claudia Gramlich
Daimlerstraße 6
D – 73095 Albershausen

Firma:

Ansprechpartner:

Funktion/Abteilung:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Rohrleitungssysteme für die Industrie

Adding Quality to People´s Lives

FAX-Anforderung 07161/302-259      Doppelrohr-PL 2011

Ja, wir interessieren uns für:

� Preisliste „Schweißbare Kunststoffe – PP, PE, PVDF mit Automatik“

� Preisliste „Klebbare Kunststoffe – PVC-U, PVC-C, ABS mit Automatik“

� Preisliste „Versorgungssysteme für die Wasser- und Gasversorgung 
 und Industrieanwendungen“

� Preisliste „Maschinen und Werkzeuge“   

� Preisliste + Technische Information „Doppelrohrsystem“ 

� Preisliste „COOL-FIT“  

� Preisliste „Edelstahl-Rohrkupplungen“

� Preisliste „Haustechnik – iFIT und INSTAFLEX®“

� Service-CD-ROM Industrie + Versorgungssysteme
 mit Artikelstamm- und Preisdaten, Preislisten im PDF-Format 
  

� Online Kundenzeitschrift „DIE GUTE VERBINDUNG“

� Seminarbroschüre

� Sonstige Wünsche

2012



Georg Fischer GmbH, 73095 Albershausen/Deutschland

Allgemeine Verkaufsbedingungen für Rohrleitungssysteme (D)	              Sept.2012

1	 Geltung
1.1	 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle Lieferungen von Georg Fischer an den 
	 Besteller. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte, selbst wenn nicht ausdrücklich  auf diese
	 Allgemeinen Verkaufsbedingungen Bezug genommen wird.
1.2 	 Davon abweichende oder ergänzende Bestimmungen, insbesondere allgemeine Einkaufs-
	 bedingungen des Bestellers sowie mündliche Vereinbarungen gelten nur, soweit sie von Georg 
	 Fischer schriftlich bestätigt worden sind.
1.3	 Der Schriftform gleichgestellt sind alle Formen der Übermittlung, die den Nachweis durch Text 	
	 ermöglichen wie z.B. Telefax, E-Mail, etc.

2	 Angebote
	 Angebote sind nur verbindlich, wenn sie eine Annahmefrist enthalten.

3	 Umfang der Lieferung
3.1 	 Georg Fischer behält sich Änderungen des Produktesortiments vor.
3.2 	 Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist die Auftragsbestätigung massgebend.

4	 Daten und Unterlagen
4.1	 Technische Unterlagen wie Zeichnungen, Beschreibungen,  Abbildungen, etwaige Maß-, 
	 Eigenschafts- oder Gewichtsangaben sowie die Bezugnahme auf Normen dienen Informations-
	 zwecken und beinhalten keine Garantiezusagen. Wo es im Sinne des technischen Fortschrittes 
	 angezeigt erscheint, behält sich Georg Fischer entsprechende Änderungen vor.
4.2	 Sämtliche technischen Unterlagen bleiben geistiges Eigentum von Georg Fischer und dürfen nur für 
	 die vereinbarten bzw. von Georg Fischer angegebenen Zwecke benutzt werden.
4.3	 Im Rahmen des Vertragsverhältnisses mit dem Besteller ist auch eine Bearbeitung von personen-		
	 bezogenen Daten erforderlich. Der Besteller erteilt hierzu seine Zustimmung und ist damit einver-
	 standen, dass Georg Fischer zum Zweck der Abwicklung und Pflege der Geschäftsbeziehungen 
	 solche Daten auch Dritten (z.B. Unterauftragnehmern etc.) im In- und Ausland bekanntgeben kann.

5	 Vertraulichkeit
	 Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (einschliesslich Muster und Modelle, etc.) und Kenntnisse, 
	 die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam verfolgten Zwecke verwenden 
	 und mit der gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber 
	 Dritten geheim halten, wenn der andere Vertragspartner sie als vertraulich bezeichnet oder an ihrer  
	 Geheim haltung ein offenkundiges Interesse hat. 

6	 Vorschriften am Bestimmungsort
	 Der Besteller hat Georg Fischer auf örtliche gesetzliche oder andere Vorschriften aufmerksam zu 
	 machen, die sich auf die Ausführung der Lieferung sowie auf die Einhaltung von Sicherheits-
	 und Zulassungsvorschriften beziehen.

7	 Preis
7.1	 Die Preise verstehen sich, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ab Werk gemäß Incoterms der 
	 ICC (aktuelle Ausgabe), inkl. Standardverpackung. Sämtliche Nebenkosten wie z.B. die Kosten für 
	 Fracht, Versicherung, Ausfuhr-, Durchfuhr-, Einfuhr- oder andere Bewilligungen sowie Beurkundungen 
	 gehen zu Lasten des Bestellers. Ebenso hat der Besteller alle Arten von Steuern, Abgaben, 
	 Gebühren und Zöllen zu tragen.
7.2	 Sind die Kosten für Verpackung, Fracht, Versicherung, Abgaben und andere Nebenkosten in ihrem 
	 Angebots- oder Lieferpreis eingeschlossen oder im Angebot oder in der Auftragsbestätigung geson- 
	 dert ausgewiesen, behält sich Georg Fischer vor, die Ansätze bei Änderung der Tarife entsprechend 
	 anzupassen.
7.3	 Frachtkosten Georg Fischer DEKA-Rohre: Rohraufträge ab EUR 1300,– Nettowarenwert - frei Deutschland. 
	 Aufträge < EUR 1300,– werden Fracht- und Verpackungskosten gemäß Gewichts-/Entfernungstabelle in 
	 Rechnung gestellt (ggf. anfordern). Bei Nettowarenwert < EUR 250,– werden EUR 30,– Kleinmengen-
	 zuschlag berechnet.
7.4	 Frachtkosten Georg Fischer Fittings/Armaturen/Henkel-Produkte usw: Aufträge ab EUR 1000,– Netto-
	 warenwert - frei Deutschland. Die Versandkosten für Aufträge mit spezieller Versandart (z.B. Express, 
	 Terminfracht), gehen zu Lasten des Bestellers und werden mit der Ware in Rechnung gestellt. Aufträge mit 
	 einem Nettowarenwert von < EUR 1000,–, verrechnet Georg Fischer jeweils eine Frachtpauschale von 
	 EUR 10,–. Der Mindestnettowarenwert beträgt EUR 30,–. Bei Nettowarenwert EUR < 125,– werden EUR 12,– 
	 Kleinmengenzuschlag berechnet.
7.5	 Werkzeugnis nach DIN EN 10204 "2.2":   kostenlos als Serviceleistung,
	 Abnahme-Prüfzeugnis DIN EN 10204 "3.1": Preis auf Anfrage.
7.6	 Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um die Bruttopreise von Georg Fischer, die für den Händler
	 bei der Festlegung der Wiederverkaufspreise in keiner Weise verbindlich sind. Auch bei der Gewährung 
	 von Rabatten ist der Händler frei.     

8	 Zahlungsbedingungen
8.1	 Die Zahlungen sind vom Besteller am Ort des rechnungsstellenden Georg Fischer Betriebes ohne 
	 irgendwelche Abzüge wie Skonto, Spesen, Steuern und Gebühren, entsprechend den vereinbarten 
	 Zahlungsbedingungen, zu leisten.
8.2	 Ein Aufrechnungsrecht steht dem Besteller nur für Forderungen zu, die entweder unbestritten oder 
	 rechtskräftig festgestellt sind. Insbesondere sind die Zahlungen auch zu leisten, wenn unwesentliche 
	 Teile der Lieferung fehlen, der Gebrauch der Lieferung dadurch aber nicht verunmöglicht wird.

9	 Eigentumsvorbehalt
9.1	 Die gelieferte Ware bleibt Eigentum von Georg Fischer bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, die 
	 Georg Fischer im Zeitpunkt der Lieferung gegen den Besteller zustehen.
9.2	 Veräussert der Besteller Vorbehaltsware, so tritt er Georg Fischer bereits jetzt im Innenverhältnis bis  
	 zur Tilgung aller Forderungen von Georg Fischer die ihm aus der Veräusserung zustehenden  Rechte 
	 gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten, Sicherheiten und Eigentumsvorbehalten ab.
9.3	 Übersteigt der Wert der Vorbehaltsware zusammen mit den Georg Fischer sonst eingeräumten 
	 Sicherheiten die Forderungen von Georg Fischer gegen den Besteller um mehr als 20%, so ist
	 Georg Fischer insoweit zur Freigabe verpflichtet, als der Besteller dies verlangt.

10	 Lieferung
10.1	 Die Lieferfrist beginnt, sobald der Vertrag abgeschlossen ist, sämtliche behördlichen Formalitäten  
	 wie Einfuhr- und Zahlungsbewilligungen eingeholt, sowie die wesentlichen technischen Punkte 
	 bereinigt worden sind. Die Lieferfrist bzw. gegebenenfalls der Liefertermin gilt als eingehalten, 
	 wenn bei Ablauf der Frist bzw. Eintritt des Termins die Lieferung zum Versand bereitgestellt ist.
10.2	 Die Lieferpflicht steht unter den nachstehenden Vorbehalten, d.h., die Lieferfrist wird angemessen  
	 verlängert bzw. der Liefertermin aufgeschoben:
	 a) 	 wenn Georg Fischer Angaben, die für die Ausführung der Bestellung benötigt werden, nicht 
		  rechtzeitig zugehen oder wenn sie der Besteller nachträglich abändert und damit eine 
		  Verzögerung der Lieferung verursacht;
	 b)	 wenn Georg Fischer durch höhere Gewalt an der Lieferung gehindert wird. Der höheren Gewalt
		  stehen unvorhersehbare und von Georg Fischer nicht zu vertretende Umstände gleich, welche 
		  Georg Fischer die Lieferung unzumutbar erschweren oder unmöglich machen, wie Lieferverzö	- 
		  gerungen oder fehlerhafte Zulieferungen der vorgesehenen Vorlieferanten, Arbeitskampf, 
		  behördliche Massnahmen, Rohmaterial- oder Energiemangel, wesentliche Betriebsstörungen, 
		  etwa durch Zerstörung des Betriebes im ganzen oder wichtiger Abteilungen oder durch den 
		  Ausfall unentbehrlicher Fertigungsanlagen, gravierende Transportstörungen, z.B. durch Strassen- 
		  blockaden. Dauern diese Umstände mehr als sechs Monate an, haben beide Parteien das Recht, 
		  vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen;
	 c)	 wenn der Besteller mit der Erfüllung seiner vertraglichen Verpflicht ungen im Rückstand ist, insbesondere, 
		  wenn er die Zahlungsbedingungen nicht einhält oder vereinbarte Sicherheiten nicht rechtzeitig leistet.
10.3	 Ist die Überschreitung der vereinbarten bzw. angemessen verlängerten Lieferfrist von Georg Fischer  
	 zu vertreten, kommt Georg Fischer erst in Verzug, wenn der Besteller Georg Fischer schriftlich eine 
	 angemessene Nachfrist, die wenigstens einen Monat betragen muss, gesetzt hat und auch diese 
	 ungenutzt abgelaufen ist. Anschliessend stehen dem Besteller die vom Gesetz vorgesehenen Rechte 
	 zu, wobei er innerhalb einer von Georg Fischer gesetzten angemessenen Frist mitzuteilen hat, ob er 

	 weiter die Lieferung oder Schadensersatz verlangt oder Rücktritt vom Vertrag geltend macht. Die 
	 Regelung gemäss dem vorstehenden Satz gilt auch im Fall, dass ein Liefertermin vereinbart wurde. 
10.4	 Teillieferungen sind zulässig. Für Teillieferungen kann Georg Fischer Teilrechnungen ausstellen.
10.5	 Nimmt der Besteller versandfertig gemeldete Ware nicht rechtzeitig ab, ist Georg Fischer berechtigt, 
	 die Ware auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu lagern und als geliefert zu berechnen. Bezahlt der 
	 Besteller die Ware nicht, ist Georg Fischer insbesondere berechtigt, anderweitig darüber zu verfügen.
10.6	 Im Fall, dass der Besteller einen Auftrag annulliert und Georg Fischer nicht auf der Erfüllung des 
	 Vertrages beharrt, hat Georg Fischer Anspruch auf Schadensersatz in der Höhe von 10%  des Ver- 
	 tragspreises und auf den diesen Betrag übersteigenden, nachgewiesenen Schaden. Dem Besteller 
	 ist der Nachweis gestattet, dass Georg Fischer kein oder nur ein wesentlich niedrigerer Schaden als 
	 der  Betrag des  pauschalierten Schadensersatzanspruches entstanden ist.

11	 Verpackung
11.1	 Wird die Ware über die Standard-Verpackung hinaus  zusätzlich verpackt,  wird die betreffende 
	 Verpackung gesondert berechnet.
11.2	 Soweit der Besteller die für den Transport der gelieferten Ware verwendete Verpackung nach der 
	 Verpackungsverordnung an Georg Fischer zurückgibt, trägt er die Kosten der Verwertung und des 
	 Transports zum von Georg Fischer benannten Verwertungsort.

12	 Gefahrenübergang
12.1	 Die Gefahr geht ab Werk gemäss Incoterms der ICC (aktuelle Ausgabe) auf den Besteller über und 
	 zwar auch dann, wenn die Lieferung franko, unter ähnlichen Klauseln oder einschliesslich Montage 
	 erfolgt oder wenn der Transport durch Georg Fischer organisiert und geleitet wird.
12.2	 Verzögert sich der Versand aus nicht von Georg Fischer zu vertretenden Gründen, so geht die  
	 Gefahr mit der Mitteilung über die Versandbereitschaft an den Besteller auf diesen über.

13	 Transport und Versicherung
13.1	 Die Versicherung gegen Schäden irgendwelcher Art obliegt dem Besteller. Auch wenn sie durch 
	 Georg Fischer zu besorgen ist, gilt sie als im Auftrag und für Rechnung des Bestellers abgeschlossen.
13.2	 Besondere Wünsche betreffend Versand und Versicherung sind Georg Fischer rechtzeitig bekannt-
	 zugeben. Andernfalls erfolgt der Versand nach Ermessen – jedoch ohne Verantwortung – von
	 Georg Fischer so schnell und kostengünstig wie möglich. Bei Franko-Lieferungen bleibt die Versand-
	 abwicklung Georg Fischer überlassen. Werden dabei vom Besteller besondere Vorschriften erteilt, 
	 gehen eventuelle Mehrkosten zu seinen Lasten.
13.3	 Bei Beschädigung oder Verlust der Ware auf dem Transport hat der Besteller auf den Empfangdoku- 
	 menten einen entsprechenden Vorbehalt anzubringen und beim Beförderer unverzüglich eine Tat- 
	 bestandsaufnahme zu veranlassen. Die Meldung nicht ohne weiteres feststellbarer Transportschäden 
	 hat spätestens innerhalb sechs Tagen nach Empfang der Ware an den Beförderer zu erfolgen.

14	 Prüfung und Abnahme der Lieferung
14.1	 Die Waren werden von Georg Fischer während der Fabrikation im üblichen Rahmen geprüft. Verlangt der 
	 Besteller weitergehende Prüfungen, sind diese schriftlich zu vereinbaren und vom Besteller zu bezahlen.
14.2	 Mängel bezüglich Gewicht, Stückzahl oder äusserer Beschaffenheit der Ware sind unverzüglich 
	 nach Erhalt der Ware zu rügen. Andere Mängel hat der Besteller unverzüglich nach ihrer Feststellung,  
	 auf jeden Fall aber innerhalb der Verjährungsfrist zu rügen. Mängelrügen müssen schriftlich erfolgen. 

15	 Haftung für Sachmängel
	 Für Sachmängel haftet Georg Fischer wie folgt:
15.1	 Alle Teile der Lieferung oder Leistung, die innerhalb der Verjährungsfrist – ohne Rücksicht auf die Betriebs-
	 dauer – Sachmängel aufweisen, sind nach Wahl von Georg Fischer unentgeltlich nachzubessern, neu 
	 zu liefern oder neu zu erbringen („Nacherfüllung“), sofern der Sachmangel bereits  im Zeitpunkt des 
	 Gefahrenübergangs vorlag.  Ersetzte Teile werden auf deren Verlangen wieder Eigentum von Georg Fischer. 
15.2	 Schlägt die Nacherfüllung auch beim zweiten Versuch fehl, kann der Besteller – unbeschadet 
	 etwaiger Schadensersatzansprüche nach diesen Bedingungen – vom Vertrag zurücktreten oder den 
	 Preis mindern. Ein Ersatz für vergebliche Aufwendungen ist ausgeschlossen. 
15.3	 Für Erzeugnisse, die nach Angaben, Zeichnungen oder Modellen des Bestellers hergestellt werden, 
	 beschränkt sich die Haftung von Georg Fischer auf die Materialbeschaffenheit und die Bearbeitung.
15.4	 Sachmängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
	 Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher  Abnutzung 
	 oder Schäden, die nach dem Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, 
	 übermässiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten 
	 Baugrundes oder die auf Grund besonderer äusserer Einflüsse  entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
	 vorausgesetzt sind sowie bei nichtreproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder Dritten 
	 unsachgemäss Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten  vorgenommen, so bestehen für diese und die 
	 daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
15.5	 Für wesentliche Fremdlieferungen übernimmt Georg Fischer Gewähr lediglich im Rahmen der 
	 Sachmängelhaftung der Unterlieferanten.
15.6	 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
	 insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, Aus- und Einbau- sowie Materialkosten sind auf maximal 
	 EUR 500’000,–  pro Auftrag begrenzt. Sie sind ausgeschlossen, soweit sich die Aufwendungen erhöhen, weil 
	 der Liefergegenstand nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht 
	 worden ist, es sei denn, die Verbringung an einen anderen Ort entspreche dem bestimmungsgemässen 
	 Gebrauch des Liefergegenstandes.
15.7	 Gesetzliche Rückgriffsansprüche des  Bestellers gegen Georg Fischer bestehen nur insoweit, als 
	 der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden 
	 Vereinbarungen getroffen hat. 
15.8	 Zum Schutz der Mitarbeiter vor toxischen oder radioaktiven Substanzen, die möglicherweise in den 
	 betreffenden Produkten transportiert wurden, sind mangelhaften Teilen, die an Georg Fischer oder 
	 ihre Vertriebsorganisation zurückgeschickt werden, Unbedenklichkeits-Bescheinigungen beizulegen. 
	 Das entsprechende Formular kann bei der lokalen Verkaufsorganisation oder über 
	 www.piping.georgfischer.com angefordert werden.
15.9	 Weitere Ansprüche des Bestellers sind nach Massgabe von Ziffer 16 ausgeschlossen.

16	 Allgemeine Haftungsbegrenzung
16.1	 Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind sonstige oder weitergehende Ansprüche des 
	 Bestellers gegen Georg Fischer, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung 
	 der Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen.
16.2	 Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungs- 
	 gesetz, bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten sowie 
	 bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher 
	 Vertragspflichten haftet Georg Fischer – ausser in den Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässig-
	 keit ihrer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten – nur für den vertragstypischen, vernünftiger-
	 weise vorhersehbaren Schaden. Die Haftungsbegrenzung gilt auch nicht für Schäden aus der Verletzung 
	 des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und beim Fehlen einer garantierten Beschaffenheit, wenn 
	 und soweit die Garantie gerade bezweckt, den Besteller gegen Schäden, die nicht an der gelieferten Ware 
	 selbst entstanden sind, abzusichern.
16.3	 Soweit die Haftung von Georg Fischer ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für mit ihr 
	 verbundene Gesellschaften sowie für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
	 gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von Georg Fischer und mit ihr verbundener Gesellschaften. 

17	 Verjährung von Schadensersatz- und Sachmängelansprüchen
	 Schadensersatz- und Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten ab Versand, bei Produkten, die in 
	 der Haustechnik und der Gas- oder Wasserversorgung eingesetzt werden, 5 Jahre nach Einbaudatum. 
	 Die vorstehende Bestimmung gilt nicht, soweit das Gesetz längere Fristen vorschreibt.

18	 Erfüllungsort und Gerichtsstand
18.1	 Als Erfüllungsort für die Ware gilt der versendende Georg Fischer Betrieb.
18.2	 Bei Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist die Klage ausschliesslich beim am Sitz des 
	 rechnungsstellenden Georg Fischer Betriebs zuständigen Gericht zu erheben. Georg Fischer ist 
	 jedoch auch berechtigt, jedes andere zuständige Gericht anzurufen.
18.3	 Das Vertragsverhältnis untersteht dem am Sitz des rechnungsstellenden Georg Fischer Betriebes geltenden Recht.
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Verkaufsgesellschaft Deutschland
Georg Fischer GmbH, Daimlerstraße 6, 73095 Albershausen
info.de.ps@georgfischer.com, www.georgfischer.de

Verkaufsbüro Hannover: Georg Fischer GmbH, Osterfelddamm 3, 30627 Hannover
				          Neue Adresse ab 01.08.2013: Heidering 37-39, 30625 Hannover
Verkaufsbüro Leipzig: Georg Fischer GmbH, Georg-Fischer-Straße 2, 04249 Leipzig

Hotline Industrie:		  Telefon 01803 / INDUSTRIE oder 01803 / 46 38 78
				   Telefax 08001 / INDUSTRIE oder 08001 / 46 38 78

Hotline Versorgung:	 Telefon 01803 / VERSORGUNG oder 01803 / 83 77 67
				   Telefax 08001 / VERSORGUNG oder 08001 / 83 77 67

Hotline Haustechnik:	 Telefon 01803 / HAUSTECHNIK oder 01803 / 42 87 83
				   Telefax 08001 / VERSORGUNG oder 08001 / 83 77 67

Verkaufsbüro Neuburg (JRG): Georg Fischer GmbH, Nördliche Grünauer Straße 65, 86633 Neuburg 
Telefon 08431/5817-0, Fax 08431/5817-20,  info.jrg.ps@georgfischer.com, www.jrg.de 

Beachten Sie evtl. abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunknetz.




